
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1992/8/4 89/10/0122
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.08.1992

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/07 Verwaltungsgerichtshof

24/01 Strafgesetzbuch

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

EGVG Art9 Abs1 Z7;

StGB §2;

VStG §1 Abs1;

VwGG §41 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

§ 2 StGB 6ndet auf Verwaltungsübertretungen keine Anwendung, seine Anwendung per analogiam kann nicht in

Betracht gezogen werden, läge doch darin eine Erweiterung der Straftatbestände des Verwaltungsstrafrechtes.

Schlagworte

Anzuwendendes Recht Maßgebende Rechtslage VwRallg2Beschwerdepunkt Beschwerdebegehren Rechtslage
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